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§ 83 HDG 2014 Sonderbestimmungen
für besondere militärische

Dienstleistungen
 HDG 2014 - Heeresdisziplinargesetz 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.08.2025

1. (1)Auf Personen, die Ausbildungsdienst leisten, sind anzuwenden

1. 1.während der ersten sechs Monate des Ausbildungsdienstes die für Soldaten im Grundwehrdienst

geltenden Bestimmungen mit der Maßgabe, dass als Bemessungsgrundlage für die Geldbuße und die

Ersatzgeldstrafe an Stelle der Grundvergütung die Monatsprämie heranzuziehen ist, und

2. 2.ab Beginn des siebenten Monates des Ausbildungsdienstes die für Zeitsoldaten geltenden Bestimmungen

mit der Maßgabe, dass bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage für die Geldbuße und Geldstrafe

auch die Ausbildungsprämie heranzuziehen ist.

2. (2)Auf Frauen sind bei einer Miliztätigkeit die für Wehrpflichtige des Milizstandes bei vergleichbaren Tätigkeiten

geltenden Bestimmungen anzuwenden.

3. (3)§ 80 Abs. 2 Z 2 lit. c über die vorzeitige Entlassung von Zeitsoldaten im Einsatz ist auf den Ausbildungsdienst

nicht anzuwenden.

4. (4)Wurde gegen eine Person im Ausbildungsdienst ein Disziplinarverfahren vor Ablauf des sechsten Monates

dieses Wehrdienstes eingeleitet, so sind in diesem Verfahren auch nach diesem Zeitpunkt die für den

Grundwehrdienst geltenden Bestimmungen anzuwenden.
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